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Quelle: Thüringer Allgemeine vom 05. September 2014

Ein Beispiel aus meinem Beratungsalltag....

Bilderquelle: http://images.zeit.de/studium/uni-leben/2010-06/buerokratie-uni/buerokratie-uni-540x304.jpg
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Seit dem 1. Januar 2002 sind Unterlagen i. S. des § 147 Abs. 1 AO, die mit Hilfe 
eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden sind, während der Dauer der 
Aufbewahrungsfrist jederzeit  verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell 
auswertbar aufzubewahren (§ 147 Abs. 2  Nr. 2 AO). 

Die vorgenannten Geräte sowie die mit ihrer Hilfe erstellten digitalen Unterlagen 
müssen seit diesem Zeitpunkt neben den „Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-
gestützter Buchführungssysteme  (GoBS)“ vom 7. November 1995 (BStBl I S. 738) 
auch den „Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen 
(GDPdU)“ vom 16. Juli 2001 (BStBl I S. 415) entsprechen (§ 147 Abs. 6 AO). 

Die Feststellungslast liegt beim Steuerpflichtigen.
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Insbesondere müssen alle steuerlich relevanten Einzeldaten 
(Einzelaufzeichnungspflicht) einschließlich etwaiger mit dem Gerät elektronisch 
erzeugter Rechnungen i. S. des § 14 UStG unveränderbar und vollständig 
aufbewahrt werden. Eine Verdichtung dieser Daten oder ausschließliche 
Speicherung der Rechnungsendsummen ist unzulässig. 

Ein ausschließliches Vorhalten aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in 

ausgedruckter Form ist nicht ausreichend. 

Die digitalen Unterlagen und die Strukturinformationen müssen in einem 

auswertbaren Datenformat vorliegen.

Ist die komplette Speicherung aller steuerlich relevanten Daten - bei der 
Registrierkasse insbesondere Journal-, Auswertungs-, Programmier- und 
Stammdatenänderungsdaten - innerhalb des Geräts nicht möglich, müssen diese 
Daten unveränderbar und maschinell auswertbar auf einem externen Datenträger 
gespeichert werden. 

Ein Archivsystem muss die gleichen Auswertungen wie jene im laufenden System 
ermöglichen. 

Die konkreten Einsatzorte und -zeiträume der vorgenannten Geräte sind zu 
protokollieren und diese Protokolle aufzubewahren (vgl. § 145 Abs. 1 AO, § 63 Abs. 
1 UStDV). 

..... 
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Außerdem müssen die Grundlagenaufzeichnungen zur Überprüfung der 
Bareinnahmen für jedes einzelne Gerät getrennt geführt und aufbewahrt werden. 

Die zum Gerät gehörenden Organisationsunterlagen müssen aufbewahrt werden, 
insbesondere die Bedienungsanleitung, die Programmieranleitung und alle 
weiteren Anweisungen zur Programmierung des Geräts (§ 147 Abs. 1 Nr. 1 AO). 

Soweit mit Hilfe eines solchen Geräts unbare Geschäftsvorfälle (z. B. EC-Cash, ELV -
Elektronisches Lastschriftverfahren) erfasst werden, muss aufgrund der erstellten 
Einzeldaten ein Abgleich der baren und unbaren Zahlungsvorgänge und deren 
zutreffende Verbuchung im Buchführungs- bzw. Aufzeichnungswerk gewährleistet 
sein.  

Betriebsprüfung am Praxisbeispiel
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Betriebsprüfung am Praxisbeispiel

401.609,55 €

337.485,51 €

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!


